
B e k a n n t m a c h u n g 
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Völpke 

================================================= 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Völpke wird hiermit 

bekannt gegeben. 

  

Sie findet am Mittwoch, den 16. Juli 2025, um 19:00 Uhr in Völpke, in der ehem. 

Grundschule Völpke, Schulstraße 2 statt.  

 

 
T a g e s o r d n u n g 

 

Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung und der Beschlussfähigkeit 

 

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung 

 

3. Bestätigung der Niederschrift der Ratssitzung vom 12.06.2025  

4. Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse des nichtöffentlichen Teils 

der Ratssitzung vom 12.06.2025 

 

5. Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefasster 

Beschlüsse 

 

6. Themen und Informationen aus der Verbandsgemeinde  

7. Festlegung Wahltag und Wahlzeit zur Bürgermeisterwahl 2025 VÖ 18/2025 

8. Übertragung der Aufgaben des Gemeindewahlleiters und des 

Gemeindewahlausschusses 

VÖ 19/2025 

9. Wortlaut der Stellenausschreibung für die Bürgermeisterwahl 2025 VÖ 20/2025 

10. Einwohnerfragestunde  

11. Anfragen und Anregungen  

 

Geschlossener Teil der Beratung 

12. Anfragen und Anregungen  

13. Schließung  

 

 

Zu dieser öffentlichen Sitzung sind die Bürgerinnen und Bürger recht herzlich eingeladen. 

 

 

gez. Smolin 

1. stellv. Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 
Aushangkästen der Gemeinde Völpke: Völpke: Schulstraße 20 

     Völpke, E.-Thälmann-Straße 24 rechts neben der Bushaltestelle  

     Badeleben: Buswartehalle links neben dem Grundstück Hauptstraße 19  

   

ausgehängt am:     02.07.2025   durch: .................................... 

 

abgenommen am:  17.07.2025   durch: .................................... 

 



 

Gemeinderat der Gemeinde Völpke      Völpke, den 30.06.2025 

 

 

 

 

 

 

An die Mitglieder des 

Gemeinderates der Gemeinde Völpke 

 
 

 

 

 

 

 

Einladung 
                                                          

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich lade Sie hiermit zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Völpke, die 

am Mittwoch, den 16. Juli 2025 um 19:00 Uhr in Völpke, in der ehem. Grundschule 

Völpke, Schulstraße 2 stattfindet, recht herzlich ein. 

 

Öffentlicher Teil 

 

Nr. TOP Vorl.-Nr. 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung 
 

3 Bestätigung der Niederschrift der Ratssitzung vom 12.06.2025  

4 Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse des nichtöffentlichen Teils 

der Ratssitzung vom 12.06.2025 
 

5 Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefasster 

Beschlüsse 
 

6 Themen und Informationen aus der Verbandsgemeinde  

7 Festlegung Wahltag und Wahlzeit zur Bürgermeisterwahl 2025 VÖ 18/2025 

8 Übertragung der Aufgaben des Gemeindewahlleiters und des 

Gemeindewahlausschusses 
VÖ 19/2025 

9 Wortlaut der Stellenausschreibung für die Bürgermeisterwahl 

2025 
VÖ 20/2025 

10 Einwohnerfragestunde  

11 Anfragen und Anregungen  

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

gez. Smolin 
1. stellv. Vorsitzender 



 
 

 

 

 

 

Vorlage Nr. VÖ 18/2025 

 

Beschluss Nr.  
 

 

Beratung am: 16.07.2025 
Öffentlicher Teil:  ja 

 

Initiator: stellv. Bürgermeister 

 

Beratungsfolge        

Gemeinderat Völpke:  16.07.2025 

 

B e t r e f f 

Festlegung Wahltag und Wahlzeit zur Bürgermeisterwahl 2025 

 

Beschlussantrag 

Der Gemeinderat der Gemeinde Völpke beschließt, als Wahltag für die Bürgermeisterwahl den 

30.11.2025 festzulegen.  

Als Termin für eine eventuell notwendig werdende Stichwahl wird der 14.12.2025 festgelegt. 

Die Wahl findet in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 

Wahltag ist in beiden Fällen ein Sonntag. 

 

 

Begründung 

Die Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters der Gemeinde Völpke endet regulär am 01.12.2026. 

Mit Schreiben vom 20.06.2025 erklärte der jetzige Amtsinhaber, dass er sein Amt als Bürgermeister der 

Gemeinde Völpke aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung vom 31.08.2025 vorzeitig  niederlegen 

muss.  

Die Neuwahl hat gemäß § 63 Absatz 1 Satz 2 KVG LSA im Falle des Freiwerdens der Stelle während der 

laufenden Amtszeit spätestens 6 Monate nach Freiwerden der Stelle zu erfolgen.  

Gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) 

bestimmt die Vertretung den Wahltag für die Bürgermeisterwahl. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Keine 

 

 

Abstimmungsergebnis   󠄀 lt. Beschlussvorlage  󠄀 abweichender Beschluss  

 

.................. 

 

.................. 

 

.......................... 

 

................................... 

 

....................... 

 

...................... 

 

.......................... 

Anzahl der   

Mitglieder 

davon 

anwesend 

Stimmberechtigt Mitwirkungsverbot 

gem. § 33 KVG LSA 

 Ja-Stimmen  Nein-

Stimmen 

 Enthaltungen 

 

 

Gefertigt 

 

 

(Gorsler) 

FDL Beteiligt  

 

FBL Verbandsgemeindebürgermeister  

 

 

(Frenkel) 

 

 

 

 



Zum Vollzug angewiesen: 
16.07.2025 

 

 

 

(Smolin) 

stellv. Bürgermeister       - Siegel -  
 



 
 

 

 

 

 

Vorlage Nr. VÖ 19/2025 

 

Beschluss Nr.  

 

Beratung am: 16.07.2025 
Öffentlicher Teil:  ja 

 

Initiator: stellv. Bürgermeister 

 

Beratungsfolge        

Gemeinderat Völpke: 16.07.2025  

 

B e t r e f f 

Übertragung der Aufgaben des Gemeindewahlleiters und des Gemeindewahlausschusses 

 

Beschlussantrag 

Der Gemeinderat der Gemeinde Völpke beschließt, die Aufgaben des Gemeindewahlleiters auf den 

Verbandsgemeindebürgermeister sowie die Aufgaben des Gemeindewahlausschusses insgesamt auf einen 

vom Verbandsgemeinderat noch zu berufenden Wahlausschuss zu übertragen. Dieser Beschluss gilt für 

die Bürgermeisterwahl am 09.11.2025 sowie für eine eventuell notwendige Stichwahl am 30.11.2025. 

 

Begründung 

Auf der Grundlage des § 10a Absatz 1 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

(KWG LSA) überträgt die Gemeinde Völpke die Aufgaben des Gemeindewahlleiters insgesamt auf den 

Verbandsgemeindebürgermeister und zugleich die Aufgaben des Gemeindewahlausschusses insgesamt 

auf einen vom Verbandsgemeinderat noch zu berufenen Wahlausschuss. Dieser ist in diesem Fall 

Gemeindewahlausschuss. 

In der Regel werden die Aufgaben des Gemeindewahlleiters vom Bürgermeister wahrgenommen. Zur 

Entlastung und effektiven Organisation der Wahl empfiehlt die Verwaltung die Aufgabenübertragung 

nach § 10a KWG LSA.  

 

Finanzielle Auswirkungen 

keine 

 

 

Abstimmungsergebnis   󠄀 lt. Beschlussvorlage  󠄀 abweichender Beschluss  

 

 

.................. 

 

.................. 

 

.......................... 

 

................................... 

 

....................... 

 

...................... 

 

.......................... 

Anzahl der   

Mitglieder 

davon 

anwesend 

Stimmberechtigt Mitwirkungsverbot 

gem. § 33 KVG LSA 

 Ja-Stimmen  Nein-

Stimmen 

 Enthaltungen 

 

 

Gefertigt 

 

 

(Gorsler) 

FDL Beteiligt  

 

FBL Verbandsgemeindebürgermeister  

 

 

(Frenkel) 

 

 

 

 

 



Zum Vollzug angewiesen: 
16.07.2025 

 

 

 

(Smolin) 

stellv. Bürgermeister       - Siegel -  
 



 
 

 

 

 

 

Vorlage Nr. VÖ 20/2025 

 

Beschluss Nr.  
 

 

Beratung am: 16.07.2025 
Öffentlicher Teil:  ja 

 

Initiator: stellv. Bürgermeister 

 

Beratungsfolge        

Gemeinderat Völpke: 16.07.2025  

 

B e t r e f f 

Wortlaut der Stellenausschreibung für die Bürgermeisterwahl 2025 

 

Beschlussantrag 

Der Gemeinderat der Gemeinde Völpke beschließt den Wortlaut der Stellenausschreibung zur 

Bürgermeisterwahl am 30.11.2025. 

Gemäß § 63 Absatz 2 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist die 

Stellenausschreibung spätestens am 120. Tag vor der Wahl zu veröffentlichen. 

Die amtliche Bekanntmachung der Stellenausschreibung erfolgt entsprechend den Regelungen der 

Hauptsatzung der Gemeinde Völpke durch Aushang in den Aushangkästen der Gemeinde Völpke.  

Zusätzlich wird die Stellenausschreibung auf der Homepage der Gemeinde Völpke, der 

Verbandsgemeinde Obere Aller sowie im Mitteilungsblatt Obere-Aller-Report veröffentlicht.  

 

Begründung 

Der Gemeinderat hat als Wahltag für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Völpke Sonntag, den 

30.11.2025 festgelegt. Die öffentliche Bekanntmachung der Stellenausschreibung muss entsprechend § 63 

Absatz 2 KVG LSA bis spätestens 30.07.2025 erfolgen.  

 

Finanzielle Auswirkungen 

keine 

 

 
Abstimmungsergebnis   󠄀 lt. Beschlussvorlage  󠄀 abweichender Beschluss  

 

 

.................. 

 

.................. 

 

.......................... 

 

................................... 

 

....................... 

 

...................... 

 

.......................... 

Anzahl der   

Mitglieder 

davon 

anwesend 

Stimmberechtigt Mitwirkungsverbot 

gem. § 33 KVG LSA 

 Ja-Stimmen  Nein-

Stimmen 

 Enthaltungen 

 

 

Gefertigt 

 

 

(Gorsler) 

FDL Beteiligt  

 

FBL Verbandsgemeindebürgermeister  

 

 

(Frenkel) 

 

 

 

 

 

 



Zum Vollzug angewiesen: 
16.07.2025 

 

 

 

(Smolin) 

stellv. Bürgermeister       - Siegel -  
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